
1Ausgegeben: 06. 08. 2010

Gesetz über die Feststellung eines 
Nachtrags zum Staatshaushaltsplan 

von Baden-Württemberg für die 
Haushaltsjahre 2010 und 2011

Der Landtag hat am 28. Juli 2010 das folgende Gesetz
beschlossen:

§ 1

(1) Im Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württem-
berg für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 (Anlage zum

Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von
Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2010 und
2011 – Staatshaushaltsgesetz 2010/11 – StHG 2010/11
vom 1. März 2010, GBl. S. 269) treten hinzu oder fallen
weg:

Landtag von Baden-Württemberg 

14. Wahlperiode

Drucksache 14 / 6805

Gesetzesbeschluss

des Landtags

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

___________________________________________________________________________________________________

2010
Einzelplan Einnahmen Ausgaben

Tsd. Euro Tsd. Euro___________________________________________________________________________________________________

01 Landtag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +0,0
02 Staatsministerium (StM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +334,0
03 Innenministerium (IM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +15.218,7
04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +18.314,1
05 Justizministerium (JuM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +769,1
06 Finanzministerium (FM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +33,4 +596,6
07 Wirtschaftsministerium (WM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +1.037,0
08 Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz (MLR) +0,0 +1.428,0
09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren (SM) . . . . . +0,0 +32.305,0
10 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (UVM)  . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +287,0
11 Rechnungshof (RH)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +0,0
12 Allgemeine Finanzverwaltung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +149.250,0 +80.871,0
14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK)  . . . . . . . . . . . . . –161,3 –2.038,4___________________________________________________________________________________________________

Zusammen +149.122,1 +149.122,1______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2011
Einzelplan Einnahmen Ausgaben

Tsd. Euro Tsd. Euro___________________________________________________________________________________________________

01 Landtag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +20,0
02 Staatsministerium (StM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +594,0
03 Innenministerium (IM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –998.289,6 –1.636.144,1
04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +52.344,5
05 Justizministerium (JuM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +4.173,8
06 Finanzministerium (FM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +283,4 +8.590,0
07 Wirtschaftsministerium (WM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +50,0
08 Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz (MLR) –325,1 –26.449,3
09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren (SM) . . . . . +0,0 +521,3
10 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (UVM)  . . . . . . . . . . . . . . . +998.614,7 +1.683.843,5
11 Rechnungshof (RH)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,0 +220,0
12 Allgemeine Finanzverwaltung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –342.250,0 –438.239,2
14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK)  . . . . . . . . . . . . . +1.260,7 +9.769,6___________________________________________________________________________________________________

Zusammen –340.705,9 –340.705,9___________________________________________________________________________________________________
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(2) Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wird der
Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg für
die Haushaltsjahre 2010 und 2011 in Einnahme und
Ausgabe festgestellt:

für das Haushaltsjahr 2010 auf 35.081.058.600 Euro,
für das Haushaltsjahr 2011 auf 34.796.717.400 Euro.

§ 2

§ 2 Abs. 3 und 4 StHG 2010/11 erhalten folgende Fas-
sung: 

„(3) Von den im Staatshaushaltsplan in den Stellen -
plänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstel-
len und anderen Stellen sowie bei den sog. Sachmittel-
stellen sind für die in Absatz 1 und Absatz 2 festgelegten
Einsparmaßnahmen im Jahr 2011 in Abgang zu stellen:

Stellen
2011

______________

Epl. 02 – StM 4,0
Epl. 03 – IM 162,5
Epl. 04 – KM 17,0
Epl. 05 – JuM 20,0
Epl. 06 – FM 23,0
Epl. 07 – WM 12,0
Epl. 08 – MLR 36,5
Epl. 09 – SM 2,5
Epl. 10 – UVM 7,0
Epl. 14 – MWK 19,0
______________________________________________________________________________________

Zusammen 303,5

(4) Zusätzlich zu dem Stellenabbau nach Absatz 3 sind
zur Einsparung der in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen
von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und
Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und an -
deren Stellen des höheren Dienstes der in den Land-
ratsämtern eingegliederten Behörden auf der Grundlage
der von den Landkreisen bisher vorgelegten Stellenein -
sparplanungen in 2011 in Abgang zu stellen: 

Stellen
2011

______________

Epl. 08 – MLR 24,5
Epl. 09 – SM 0,5
Epl. 10 – UVM 8,0
______________________________________________________________________________________

Zusammen 33,0

Beim Vollzug dieses Stellenabbaus kann im Einverneh-
men zwischen den betroffenen Ressorts und im Beneh-
men mit den jeweils betroffenen Landkreisen von der
Verteilung auf die Ressort- und Fachbereiche abge -
wichen werden. Die Erbringung dieses Stellenabbaus ins -
gesamt ist dabei zu gewährleisten. Über diese bereits
festgelegten Stelleneinsparungen hinaus sind weitere 

3,0 Stellen abzubauen, für die der Fachbereich noch fest-
zulegen ist.“

§ 3

(1) In § 3 StHG 2010/11 werden in Absatz 11 Satz 1 nach
den Worten „auch die Leistungsbezüge nach“ die Worte
„§ 11 LBesG“ gestrichen und durch die Worte „dem Lan-
desbesoldungsgesetz“ ersetzt und nach den Worten „mit
der Leistungsbezügeverordnung“ die Worte „sowie die
Zulage für Juniorprofessoren und Juniordozenten nach
Maßgabe des Dienstrechtsreformgesetzes“ eingefügt.

(2) In § 3 StHG 2010/11 werden in Absatz 11 Satz 3
nach den Worten „des Vergaberahmens“ die Worte
„sowie nicht in Anspruch genommene Mittel für die Zu-
lage für Juniorprofessoren und Juniordozenten auf der
Grundlage des Zulagevolumens“ eingefügt.

(3) In § 3 StHG 2010/11 wird in Absatz 11 Satz 4 das
Wort „Leistungsbezüge“ durch die Worte „die Leis -
tungsbezüge und die Zulage“ ersetzt.

(4) § 3 StHG 2010/11 wird nach Absatz 18 um folgenden
Absatz 19 ergänzt:

„(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die notwen-
digen Stellen zur Umsetzung der Landtagsbeschlüsse zur
Amokprävention und der Enquetekommission ‚Fit fürs
Leben in der Wissensgesellschaft – berufliche Schulen,
Aus- und Weiterbildung‘ zu schaffen, soweit sichergestellt
ist, dass die Personalausgaben (bei Planstellen einschließ-
lich Zuführung zum Versorgungsfonds) vollständig im
Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermäch tigungen bei
Kap. 1212 Titelgruppe 70 und 71 finanziert werden.“

§ 4

(1) § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StHG 2010/11 erhält folgende
Fassung:

„2. im Haushaltsjahr 2011 bis zur Höhe von
2.081.000.000 Euro,“

(2) In § 4 Abs. 11 StHG 2010/11 wird nach den Ziffern
„0326“ folgende Ergänzung eingefügt „bzw. 1004“.

§ 5

In § 5 Abs. 2 StHG 2010/11 wird am Ende der Nummer 4
der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgende neue
Nummer 5 angefügt:

„5. im Jahr 2010 zu Gunsten der Landeskreditbank
Baden-Württemberg – Förderbank bis zu insgesamt
100.000.000 Euro.“

§ 6

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 in
Kraft.
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Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

Epl. Bezeichnung Steuern und 
steuerähnliche 

Abgaben

Verwaltungs-
einnahmen

Übrige 
Einnahmen

Gesamt-
einnahmen

Personal-
ausgaben

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

01 Landtag - 51,0 - 51,0 38.287,9 

02 Staatsministerium - 245,5 1.580,3 1.825,8 24.299,2 

03 Innenministerium - 42.334,0 1.087.905,3 1.130.239,3 1.993.180,2 

04 Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport

- 2.465,3 27.893,9 30.359,2 7.424.076,5 

05 Justizministerium - 676.201,1 11.905,7 688.106,8 982.431,1 

06 Finanzministerium - 362.834,4 79.756,2 442.590,6 851.275,3 

07 Wirtschaftsministerium - 39.409,5 204.071,4 243.480,9 72.713,4 

08 Ministerium für Ländlichen Raum, 
Ernährung und Verbraucherschutz

5.475,0 32.726,5 192.627,8 230.829,3 280.677,8 

09 Ministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familien und Senioren

- 4.391,3 139.141,3 143.532,6 84.446,5 

10 Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr

88.000,0 52.423,5 9.280,1 149.703,6 91.097,9 

11 Rechnungshof - 1,0 - 1,0 18.407,5 

12 Allgemeine Finanzverwaltung 23.422.000,0 298.316,0 7.766.711,4 31.487.027,4 693.156,9 

14 Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst

- 163.904,7 369.406,4 533.311,1 1.522.112,5 

Summe 23.515.475,0 1.675.303,8 9.890.279,8 35.081.058,6 14.076.162,7 

Gesamtplan

1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2010 in der Fassung des Nachtrags



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 6805

5

2010

Sächl. Verwal-
tungsausgaben 
Schuldendienst

Zuweisungen 
und 

Zuschüsse/ohne
Investitionen

Ausgaben für 
Investitionen

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Überschuss (+) 
Zuschuss (-)

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Epl.

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

4.462,2 7.675,1 1.485,0 - 51.910,2 51.859,2 - 225,0 01

9.039,4 10.483,9 648,5 -1.271,7 43.199,3 41.373,5 - - 02

220.682,4 1.198.388,4 523.073,9 67.772,0 4.003.096,9 2.872.857,6 - 419.150,0 03

38.109,7 933.015,6 139.334,1 -6.040,7 8.528.495,2 8.498.136,0 - 117.311,3 04

381.633,0 49.133,4 15.612,2 -15.276,7 1.413.533,0 725.426,2 - - 05

64.899,5 284.539,2 114.397,9 -2.618,0 1.312.493,9 869.903,3 - 29.860,0 06

9.605,0 365.359,4 232.368,6 -5.418,0 674.628,4 431.147,5 - 212.642,0 07

52.794,9 259.819,5 171.359,9 -3.681,0 760.971,1 530.141,8 - 222.870,0 08

28.606,9 694.113,5 470.318,1 5.620,0 1.283.105,0 1.139.572,4 - 233.590,6 09

57.172,1 47.608,6 142.239,0 -3.102,0 335.015,6 185.312,0 - 154.328,0 10

754,7 2,0 - - 19.164,2 19.163,2 - - 11

2.428.899,5 8.150.558,0 1.208.957,6 190.194,5 12.671.766,5 18.815.260,9 + 877.200,0 12

210.176,4 1.938.573,8 396.466,8 -83.650,2 3.983.679,3 3.450.368,2 - 87.366,0 14

3.506.835,7 13.939.270,4 3.416.261,6 142.528,2 35.081.058,6 - 2.354.542,9 

Gesamtplan
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Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

Epl. Bezeichnung Steuern und 
steuerähnliche 

Abgaben

Verwaltungs-
einnahmen

Übrige 
Einnahmen

Gesamt-
einnahmen

Personal-
ausgaben

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

01 Landtag - 51,0 - 51,0 47.888,1 

02 Staatsministerium - 245,5 1.681,2 1.926,7 25.032,9 

03 Innenministerium - 41.383,1 73.809,2 115.192,3 1.977.799,3 

04 Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport

- 2.465,3 26.511,8 28.977,1 7.769.080,9 

05 Justizministerium - 676.201,1 12.142,7 688.343,8 1.000.742,7 

06 Finanzministerium - 333.174,4 112.986,2 446.160,6 880.245,5 

07 Wirtschaftsministerium - 35.355,5 205.309,3 240.664,8 73.496,2 

08 Ministerium für Ländlichen Raum, 
Ernährung und Verbraucherschutz

5.575,0 34.261,5 200.413,3 240.249,8 275.173,1 

09 Ministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familien und Senioren

- 4.391,3 148.621,1 153.012,4 85.704,6 

10 Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr

90.000,0 54.066,9 1.006.803,3 1.150.870,2 130.316,6 

11 Rechnungshof - 1,0 - 1,0 19.003,1 

12 Allgemeine Finanzverwaltung 23.167.000,0 295.316,0 7.715.817,7 31.178.133,7 707.156,4 

14 Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst

- 164.254,7 388.879,3 553.134,0 1.574.317,7 

Summe 23.262.575,0 1.641.167,3 9.892.975,1 34.796.717,4 14.565.957,1 

Gesamtplan

noch:
1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2011 in der Fassung des Nachtrags
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2011

Sächl. Verwal-
tungsausgaben 
Schuldendienst

Zuweisungen 
und 

Zuschüsse/ohne
Investitionen

Ausgaben für 
Investitionen

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Überschuss (+) 
Zuschuss (-)

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Epl.

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

4.446,2 7.917,7 1.503,0 - 61.755,0 61.704,0 - - 01

8.957,2 11.254,0 802,5 -1.405,8 44.640,8 42.714,1 - 3.080,4 02

165.488,9 140.418,4 55.283,1 3.700,0 2.342.689,7 2.227.497,4 - 36.950,0 03

38.465,1 969.591,2 137.788,2 -5.343,7 8.909.581,7 8.880.604,6 - 137.132,8 04

387.399,8 49.643,3 17.405,6 -12.066,7 1.443.124,7 754.780,9 - 5.070,0 05

95.697,5 202.415,8 27.744,9 -2.618,0 1.203.485,7 757.325,1 - 19.744,0 06

9.804,0 346.868,6 219.787,6 -5.442,0 644.514,4 403.849,6 - 214.052,0 07

43.273,7 254.805,1 163.171,9 -2.947,8 733.476,0 493.226,2 - 201.600,0 08

29.781,8 725.940,4 449.431,9 7.237,9 1.298.096,6 1.145.084,2 - 228.957,2 09

114.729,9 1.114.487,5 596.955,5 61.070,8 2.017.560,3 866.690,1 - 352.905,0 10

774,7 2,0 - - 19.779,8 19.778,8 - - 11

2.607.099,5 7.823.522,1 927.249,7 -45.018,5 12.020.009,2 19.158.124,5 + 315.800,0 12

214.734,5 1.974.292,3 378.812,0 -84.153,0 4.058.003,5 3.504.869,5 - 47.986,0 14

3.720.652,8 13.621.158,4 2.975.935,9 -86.986,8 34.796.717,4 - 1.563.277,4 

Gesamtplan



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 6805

8

Gesamtplan

2010 2011

Tsd. EUR Tsd. EUR

2. Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2010 und 2011
    in der Fassung des Nachtrags zu StHpl 2010 und 2011

Einnahmen

Gesamteinnahmen 35.081.058,6 34.796.717,4 
ab:   Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt 2.646.000,0 2.081.000,0 
        Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 180.730,8 1.082.164,1 
        Einnahmen aus Überschüssen 73.425,0 144.070,5 
Netto-Einnahmen 32.180.902,8 31.489.482,8 

Ausgaben

Gesamtausgaben 35.081.058,6 34.796.717,4 
ab:   Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 332.597,8 136.277,8 
Netto-Ausgaben 34.748.460,8 34.660.439,6 
Finanzierungssaldo -2.567.558,0 -3.170.956,8 

3. Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011
    in der Fassung des Nachtrags zu StHpl 2010 und 2011

Einnahmen aus Krediten

Kredite des Bundes und des Lastenausgleichsfonds 0,0 0,0 
Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich des Betrags für Tilgungen, Kredite aus 
öffentlichen Sondermitteln 8.346.000,0 8.381.000,0 

Summe 8.346.000,0 8.381.000,0 

Ausgaben zur Schuldentilgung

Tilgung von Krediten des Bundes und des Lastenausgleichsfonds 45.001,0 45.001,0 

Tilgung von Kreditmarktschulden einschließlich Schulden aus öffentlichen Sondermitteln 5.700.000,0 6.300.000,0 

Tilgung von Auslandsschulden 0,0 0,0 
Summe 5.745.001,0 6.345.001,0 

Netto-Kreditaufnahme im Bereich des Bundes und des  Lastenausgleichsfonds -45.001,0 -45.001,0 
Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt 2.646.000,0 2.081.000,0 
Netto-Kreditaufnahme insgesamt 2.600.999,0 2.035.999,0 
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